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Kapitel 07 040

Kapitel Ist-Betrag Reste 2016 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2015 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

07 040 Kinder- und Jugendhilfe

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01 266 Vermischte Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 322,75 — 358 322,75
1 500 000,00 — 1 500 000,00

-1 141 677,25 — -1 141 677,25

119 10 271 Einnahmen aus Rückerstattungen aus dem Programm
"Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 - 2013" - Bundesmit-
tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Titel 883 10.

1 107 615,70 — 1 107 615,70
— — —

1 107 615,70 — 1 107 615,70
Vermerke: an Titel 883 10 1 107 615,70

119 11 271 Einnahmen aus Rückerstattungen aus dem Programm
"Kinderbetreuungsfinanzierung 2013 - 2014" - Bundesmit-
tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Haushaltsvermerke Nr. 4 und Nr. 5 bei Titel 883 11.

961 594,02 — 961 594,02
— — —

961 594,02 — 961 594,02
Vermerke: an Titel 883 11 961 594,02

119 12 271 Einnahmen aus Rückerstattungen aus dem Programm
"Kinderbetreuungsfinanzierung 2015 - 2018" - Bundesmit-
tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Haushaltsvermerke Nr. 4 und Nr. 5 bei Titel 883 12.

434 530,43 — 434 530,43
— — —

434 530,43 — 434 530,43
Vermerke: an Titel 883 12 434 530,43

119 20 271 Einnahmen aus Rückflüssen des Landesprogramms U3-
Ausbau (fachbezogene Pauschalen 2010 bis 2013). . . .

1. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 883 30
verwendet werden.

2. (§ 17 Abs. 3 LHO)

920 645,10 — 920 645,10
— — —

920 645,10 — 920 645,10

119 30 271 Einnahmen aus Rückflüssen aus dem Bereich KiBiz. . . .
Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei den Ausgaben.

46 678 182,89 — 46 678 182,89
30 000 000,00 — 30 000 000,00

16 678 182,89 — 16 678 182,89
Vermerke: an Titel 633 90 16 678 182,89

Übrige Einnahmen

232 00 263 Kostenerstattung der Länder nach der Vereinbarung der
Länder über die Kennzeichnung von mit Spielen program-
mierten Bildträgern nach §§ 12, 13 und 14 Jugendschutz-
gesetz - JuSchG -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei der Ausgabentitelgruppe 60.

112 484,94 — 112 484,94
147 000,00 — 147 000,00

-34 515,06 — -34 515,06

282 10 266 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland für den internationa-
len Jugendaustausch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 684 40.

— — —
— — —

— — —

282 11 266 Zuweisungen von Gemeinden. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 65.

— — —
— — —

— — —

334 00 271 Zuweisungen des Bundes aus dem Bundesprogramm
"Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 - 2013". . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

334 11 271 Zuweisungen des Bundes aus dem Bundesprogramm
"Kinderbetreuungsfinanzierung 2013 - 2014". . . . . . . . .
Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 5 bei Titel 883 11.

15 490 679,93 — 15 490 679,93
— — —

15 490 679,93 — 15 490 679,93
Vermerke: an Titel 883 11 15 490 679,93

334 12 271 Zuweisungen des Bundes aus dem Bundesprogramm
"Kinderbetreuungsfinanzierung 2015 - 2018". . . . . . . . .
Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 5 bei Titel 883 12.

51 581 298,19 — 51 581 298,19
49 609 800,00 — 49 609 800,00

1 971 498,19 — 1 971 498,19
Vermerke: an Titel 883 12 1 971 498,19
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Kapitel 07 040

Kapitel Ist-Betrag Reste 2016 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2015 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

Titelgruppen

Titelgruppe 60
Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen für
Einrichtungen der erzieherischen Jugendhilfe

4 461 143,80 — 4 461 143,80
3 133 400,00 — 3 133 400,00

1 327 743,80 — 1 327 743,80

162 60 263 Zinsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971,07 — 971,07
— — —

971,07 — 971,07

182 60 263 Tilgung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 460 172,73 — 4 460 172,73
3 133 400,00 — 3 133 400,00

1 326 772,73 — 1 326 772,73

281 60 263 Verwaltungskostenbeiträge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

Titelgruppe 61
Einnahmen im Bereich Kinder- und Jugendförderplan
Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Ausgabentitelgruppe 61.

1 620 859,48 — 1 620 859,48
— — —

1 620 859,48 — 1 620 859,48

119 61 261 Vermischte Einnahmen aus Leistungen aus dem Kinder-
und Jugendförderplan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 545 237,45 — 1 545 237,45
— — —

1 545 237,45 — 1 545 237,45

162 61 261 Sonstige Zinseinnahmen aus Leistungen aus dem Kinder-
und Jugendförderplan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75 622,03 — 75 622,03
— — —

75 622,03 — 75 622,03

Titelgruppe 66
Einnahmen im Bereich des Bundesfonds nach § 3 Absatz
4 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kin-
derschutz
Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 und Nr. 5 bei der Ausgabentitelgruppe 66.

10 291 100,90 — 10 291 100,90
10 312 100,00 — 10 312 100,00

-20 999,10 — -20 999,10

119 66 291 Einnahmen aus Rückerstattungen. . . . . . . . . . . . . . . 52 237,83 — 52 237,83
— — —

52 237,83 — 52 237,83
Vermerke: an Titel 631 66 47 614,89

231 66 291 Zuweisungen des Bundes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 238 863,07 — 10 238 863,07
10 312 100,00 — 10 312 100,00

-73 236,93 — -73 236,93

282 66 291 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

Gesamteinnahmen Kapitel 07 040. . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 018 458,13 — 134 018 458,13
94 702 300,00 — 94 702 300,00

39 316 158,13 — 39 316 158,13

Mehreinnahmen 39 316 158,13
Mindereinnahmen —
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Kapitel 07 040

Kapitel Ist-Betrag Reste 2016 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2015 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben der Titel 633 10, 633 20 und 684 10 sowie der Titel der
Titelgruppen 62, 89 bis 94 und 97 sind gegenseitig und untereinander
deckungsfähig.

2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 6 bei Kapitel 07 030 Titelgruppe 70.
3. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Titelgruppen 71, 72

und 73 im Kapitel 07 020.
4. Mehreinnahmen bei Titel 119 30 verstärken die Ansätze der Titel 633

10, 633 20 und 684 10 sowie der Titel der Titelgruppen 62, 89 bis 94
und 97.

Sächliche Verwaltungsausgaben

538 00 271 Aufbau, Weiterentwicklung und Pflege eines webbasier-
ten E-Government-Tools für den Bereich der frühkindli-
chen Bildung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

591 011,71 — 591 011,71
600 000,00 — 600 000,00

-8 988,29 — -8 988,29
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 8 988,29

547 10 266 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .
Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichun-
gen unentgeltlich abgegeben werden.

1 151,25 — 1 151,25
42 500,00 — 42 500,00

-41 348,75 — -41 348,75
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 41 348,75

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

631 10 271 Sonstige Zuweisungen an Bund (Rückerstattung von In-
vestitionsausgaben). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

633 10 271 Kostenerstattung nach dem Belastungsausgleichsgesetz
Jugendhilfe (BAG-JH). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn
an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck
veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.

271 640 449,58 — 271 640 449,58
275 639 100,00 — 275 639 100,00

-3 998 650,42 — -3 998 650,42
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 3 998 650,42

633 20 271 Kostenerstattung für die Elternbeitragsfreiheit nach § 21
Abs. 10 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung
von Kindern (KiBiz). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen dem Titel wie-
der zu.

2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.

159 661 374,46 — 159 661 374,46
162 540 900,00 — 162 540 900,00

-2 879 525,54 — -2 879 525,54
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 2 879 525,54

684 10 271 Zuschüsse für Fachberaterinnen und Fachberater in Ta-
geseinrichtungen für Kinder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.

585 431,23 — 585 431,23
600 000,00 — 600 000,00

-14 568,77 — -14 568,77
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 14 568,77

684 40 266 Durchführung von Fachprogrammen, Fachtagungen und
Jugendbegegnungsmaßnahmen mit internationalen Part-
nern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Einnahmen bei Titel 282 10 dienen der Deckung von Ausgaben bei
diesem Titel (§ 17 Abs. 3 LHO).

2. Ausgaben können aus dem Landeshaushalt vorfinanziert werden,
wenn verbindliche Förderzusagen für das laufende Haushaltsjahr vor-
liegen.

3. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen dem Titel wie-
der zu.

— — —
— — —

— — —

686 10 011 Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse an Vereine und Gesell-
schaften für Kinder- und Jugendhilfe. . . . . . . . . . . . . .
Die Ausgaben dürfen bis zu 10.000 EUR der Einsparungen bei der Aus-
gabentitelgruppe 61 überschritten werden.

73 617,69 — 73 617,69
72 000,00 — 72 000,00

1 617,69 — 1 617,69
Vermerke: aus Titel 684 61 1 617,69
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Kapitel 07 040

Kapitel Ist-Betrag Reste 2016 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2015 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

Ausgaben für Investitionen

883 10 271 Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das Programm
"Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 - 2013" - Bundesmit-
tel -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Einnahmen bei Titel 119 10 erhöhen den Ausgabenansatz.
2. (§ 17 Abs. 3 LHO)
3. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben geleistet werden, wenn an

anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck ver-
anschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

140 185,04 3 319 038,49 3 459 223,53
— 2 351 607,83 2 351 607,83

140 185,04 967 430,66 1 107 615,70
Vermerke: aus Titel 119 10 1 107 615,70

883 11 271 Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das Programm
"Kinderbetreuungsfinanzierung 2013 - 2014" - Bundesmit-
tel -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 334
11 geleistet werden.

2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der voraussichtlichen Einnahmen vor
Eingang der Mittel bewilligt werden, wenn eine verbindliche Förderzu-
sage des Bundes für das laufende Haushaltsjahr vorliegt.

3. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen die zuwendungsfä-
higen Ausgaben in diesem Förderbereich mit bis zu 90 v.H. aus Lan-
des- und Bundesmitteln bezuschusst werden.

4. Einnahmen bei Titel 119 11 erhöhen den Ausgabenansatz.
5. (§ 17 Abs. 3 LHO)
6. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben geleistet werden, wenn an

anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck ver-
anschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

15 480 367,18 1 406 497,19 16 886 864,37
— 434 590,42 434 590,42

15 480 367,18 971 906,77 16 452 273,95
Vermerke: aus Titel 334 11 15 490 679,93

aus Titel 119 11 961 594,02

16 452 273,95

883 12 271 Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das Programm
"Kinderbetreuungsfinanzierung 2015 - 2018" - Bundesmit-
tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 334 12 gelei-
stet werden.

2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der voraussichtlichen Einnahmen vor
Eingang der Mittel bewilligt werden, wenn eine verbindliche Förderzu-
sage des Bundes für das Haushaltsjahr vorliegt.

3. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen die zuwendungsfä-
higen Ausgaben in diesem Förderbereich mit bis zu 90 v. H. aus Lan-
des- und Bundesmitteln bezuschusst werden.

4. Einnahmen bei Titel 119 12 erhöhen den Ausgabenansatz.
5. (§ 17 Abs. 3 LHO)
6. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben geleistet werden, wenn an

anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck ver-
anschlagt sind. (§ 35 Abs. 2 LHO)

51 514 792,11 -1 105 451,48 50 409 340,63
49 609 800,00 -1 606 487,99 48 003 312,01

1 904 992,11 501 036,51 2 406 028,62
Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe 1 105 451,48

aus Titel 119 12 434 530,43
aus Titel 334 12 1 971 498,19

2 406 028,62

883 20 271 Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für
Tageseinrichtungen für Kinder. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen dem Titel wie-
der zu.

2. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben geleistet werden, wenn an
anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck ver-
anschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

-235 891,13 — -235 891,13
— — —

-235 891,13 — -235 891,13
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 235 891,13

883 30 271 Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für
Plätze für Kinder unter drei Jahren in Kindertageseinrich-
tungen und Kindertagespflege. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 20 aufgekommenen
Einnahmen geleistet werden.

2. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 119 20.
3. Aus aufgekommenen Rückflüssen können auch Bewilligungen für die

Haushaltsjahre 2017 und 2018 ausgesprochen werden.
4. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen die zuwendungsfä-

higen Ausgaben in diesem Förderbereich mit bis zu 90 v. H. aus Lan-
des- und Bundesmitteln bezuschusst werden.

5. Aus den Mitteln des Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet wer-
den, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben
Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

542 634,48 37 449 013,94 37 991 648,42
— 37 991 648,42 37 991 648,42

542 634,48 -542 634,48 —
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Kapitel 07 040

Kapitel Ist-Betrag Reste 2016 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2015 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

Titelgruppen

Titelgruppe 60
Medienkontrollinstitutionen nach Jugendschutzrecht

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehreinnahmen bei Titel 232 00 erhöhen den Ansatz der Titelgruppe.
3. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushalts-

gesetz) finden keine Anwendung.

315 334,97 — 315 334,97
348 600,00 — 348 600,00

-33 265,03 — -33 265,03

428 60 263 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . 148 395,80 — 148 395,80
171 800,00 — 171 800,00

-23 404,20 — -23 404,20
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 23 404,20

527 60 263 Reisekosten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 747,79 — 5 747,79
16 800,00 — 16 800,00

-11 052,21 — -11 052,21
Vermerke: an Titel 547 60 240,82

an Titel 632 60 950,56
an Kapitel 20 020 Titel 972 00 9 860,83

-11 052,21

547 60 263 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . 240,82 — 240,82
— — —

240,82 — 240,82
Vermerke: aus Titel 527 60 240,82

632 60 263 Sonstige Zuweisungen an Länder. . . . . . . . . . . . . . . . 160 950,56 — 160 950,56
160 000,00 — 160 000,00

950,56 — 950,56
Vermerke: aus Titel 527 60 950,56

Titelgruppe 61
Kinder- und Jugendförderplan

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig

deckungsfähig.
3. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe können bei allen

Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
5. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei der Einnah-

mentitelgruppe 61 geleistet werden.
6. Aus den Mitteln der Titelgruppe 61 dürfen Ausgaben auch dann gelei-

stet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für
denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

7. Die in der Beilage 3 zu Einzelplan 07 enthaltenen Ausführungen zu den
Pos. 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 2.1.1, 2.1.2 und 3.1.2 sind verbindlich
(fachbezogene Pauschale).

8. Die in der Beilage 3 zu Einzelplan 07 enthaltenen Ausführungen zu
den Pos. 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 2.1.1, 2.1.2 und 3.1.2 werden als
fachbezogene Pauschalen gemäß § 29 Haushaltsgesetz ausgezahlt.

9. Abweichend von § 29 Abs. 4 Haushaltsgesetz ist für die in der Beilage
3 zu Einzelplan 07 enthaltenen Positionen 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5,
2.1.1, 2.1.2 und 3.1.2 eine rechtsverbindliche Erklärung zum 31.05.
des Folgejahres vorzulegen.

10. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass
dem Institut für soziale Arbeit e.V., Münster, Räume und notwendige
Arbeitsmittel im Dienstgebäude des Ministeriums für Familie, Kinder,
Jugend, Kultur und Sport unentgeltlich zur Nutzung überlassen wer-
den.

11. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 64.
12. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 686 10.

99 811 138,16 — 99 811 138,16
100 225 700,00 — 100 225 700,00

-414 561,84 — -414 561,84

427 61 266 Entgelte für Aushilfen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

526 61 266 Ausgaben für Sachverständige und Untersuchungsvorha-
ben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

563 431,18 — 563 431,18
— — —

563 431,18 — 563 431,18
Vermerke: aus Titel 684 61 563 431,18
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Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

531 61 266 Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen . — — —
— — —

— — —

541 61 266 Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen. . . . . . . 172 321,52 — 172 321,52
— — —

172 321,52 — 172 321,52
Vermerke: aus Titel 684 61 172 321,52

547 61 266 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . 217 124,70 — 217 124,70
— — —

217 124,70 — 217 124,70
Vermerke: aus Titel 684 61 217 124,70

631 61 266 Sonstige Zuweisungen an den Bund. . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

633 61 261 Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe. . . . 30 986 345,12 — 30 986 345,12
29 000 000,00 — 29 000 000,00

1 986 345,12 — 1 986 345,12
Vermerke: aus Titel 684 61 1 986 345,12

681 61 261 Ausgleich für Verdienstausfall infolge von Urlaubsgewäh-
rung nach dem Sonderurlaubsgesetz. . . . . . . . . . . . . .

2 532 607,72 — 2 532 607,72
1 960 000,00 — 1 960 000,00

572 607,72 — 572 607,72
Vermerke: aus Titel 684 61 572 607,72

683 61 266 Zuschüsse an private Unternehmen und wissenschaftli-
che Institute. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

272 402,00 — 272 402,00
— — —

272 402,00 — 272 402,00
Vermerke: aus Titel 684 61 272 402,00

684 61 261 Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe. . . . . . . . . 60 461 073,77 — 60 461 073,77
66 265 700,00 — 66 265 700,00

-5 804 626,23 — -5 804 626,23
Vermerke: an Titel 686 10 1 617,69

an Kapitel 07 020 Titel 686 71 74 330,00
an Kapitel 07 020 Titel 686 72 182 256,00
an Titel 526 61 563 431,18
an Titel 541 61 172 321,52
an Titel 547 61 217 124,70
an Titel 633 61 1 986 345,12
an Titel 681 61 572 607,72
an Titel 683 61 272 402,00
an Titel 685 61 58 290,00
an Titel 893 61 1 547 542,15
an Kapitel 20 020 Titel 972 00 156 358,15

-5 804 626,23

685 61 266 Zuschüsse an natürliche Personen und sonstige gemein-
nützige Institutionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58 290,00 — 58 290,00
— — —

58 290,00 — 58 290,00
Vermerke: aus Titel 684 61 58 290,00

893 61 261 Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe zur Errichtung
oder zum Erwerb, zum Aus- und Umbau, zur Instandset-
zung und zur Ausstattung von Einrichtungen der Jugend-
arbeit und der Jugendsozialarbeit. . . . . . . . . . . . . . . .

4 547 542,15 — 4 547 542,15
3 000 000,00 — 3 000 000,00

1 547 542,15 — 1 547 542,15
Vermerke: aus Titel 684 61 1 547 542,15

Titelgruppe 62
Sprachförderung

1. Aus den Mitteln der Titelgruppe 62 dürfen Ausgaben auch dann gelei-
stet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für
denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.

— — —
200 000,00 — 200 000,00

-200 000,00 — -200 000,00

526 62 271 Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorha-
ben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —
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547 62 261 Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

633 62 261 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever-
bände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
200 000,00 — 200 000,00

-200 000,00 — -200 000,00
Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 972 00 200 000,00

684 62 261 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche
Einrichtungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

686 62 261 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . — — —
— — —

— — —

Titelgruppe 64
Leistungen für Mädchen in besonderen Lebenslagen

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Aus den Mitteln dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann gelei-

stet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für
denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

3. Die Ausgaben dürfen bis zu 150.000 EUR der Einsparungen bei der
Ausgabentitelgruppe 61 überschritten werden.

285 448,70 — 285 448,70
750 000,00 — 750 000,00

-464 551,30 — -464 551,30

547 64 266 Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

633 64 266 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . — — —
— — —

— — —

684 64 266 Zuschüsse an freie Träger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 448,70 — 285 448,70
750 000,00 — 750 000,00

-464 551,30 — -464 551,30
Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 972 00 250 000,00

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 214 551,30

-464 551,30

Titelgruppe 65
Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches Heimer-
ziehung in den 50er und 60er Jahren

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
3. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Titeln der

Titelgruppe wieder zu.
4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 11

geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).
5. Aus den Mitteln der Titelgruppe 65 dürfen Ausgaben auch dann gelei-

stet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für
denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

6 087 063,18 — 6 087 063,18
7 587 100,00 — 7 587 100,00

-1 500 036,82 — -1 500 036,82

547 65 291 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . — — —
— — —

— — —

686 65 291 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . .
Die Ausgaben sind gesperrt.

6 087 063,18 — 6 087 063,18
7 587 100,00 — 7 587 100,00

-1 500 036,82 — -1 500 036,82
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 1 500 036,82
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Titelgruppe 66
Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung zum Bundes-
fonds nach § 3 Absatz 4 des Gesetzes zur Kooperation
und Information im Kinderschutz

1. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushalts-
gesetz) finden keine Anwendung.

2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe darf bei allen Titeln

der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
4. (§ 17 Abs. 3 LHO)
5. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen der Einnahmeti-

telgruppe 66 geleistet werden.
6. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn

an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck
veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

7. Die rechtsverbindliche Bestätigung gemäß § 29 Abs. 4 Haushaltsge-
setz wird durch den im Bundesprogramm vorgeschriebenen Verwen-
dungsnachweis erbracht.

10 291 100,90 — 10 291 100,90
10 312 100,00 — 10 312 100,00

-20 999,10 — -20 999,10

422 66 291 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam-
ten, Richterinnen und Richter. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56 467,72 — 56 467,72
170 000,00 — 170 000,00

-113 532,28 — -113 532,28
Vermerke: an Titel 427 66 1 860,07

an Titel 428 66 72 180,48
an Kapitel 20 020 Titel 461 11 39 491,73

-113 532,28

427 66 291 Entgelte für Aushilfen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 860,07 — 1 860,07
— — —

1 860,07 — 1 860,07
Vermerke: aus Titel 422 66 1 860,07

428 66 291 Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . . . 152 180,48 — 152 180,48
80 000,00 — 80 000,00

72 180,48 — 72 180,48
Vermerke: aus Titel 422 66 72 180,48

526 66 291 Ausgaben für Sachverständige und Untersuchungsvorha-
ben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

531 66 291 Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen . — — —
— — —

— — —

541 66 291 Qualifizierungsmaßnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 224,72 — 404 224,72
519 800,00 — 519 800,00

-115 575,28 — -115 575,28
Vermerke: an Titel 547 66 86 406,02

an Titel 633 66 47,00
an Kapitel 20 020 Titel 972 00 29 122,26

-115 575,28

547 66 291 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . 136 406,02 — 136 406,02
50 000,00 — 50 000,00

86 406,02 — 86 406,02
Vermerke: aus Titel 541 66 86 406,02

631 66 291 Erstattungen von Rückflüssen an den Bund. . . . . . . . . . 47 614,89 — 47 614,89
— — —

47 614,89 — 47 614,89
Vermerke: aus Titel 119 66 47 614,89

633 66 291 Zuweisungen an örtliche Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Die Mittel werden entsprechend den Erläuterungen i.H.v. 9.492.300
EUR als fachbezogene Pauschalen gemäß § 29 Haushaltsgesetz aus-
gezahlt.

2. Die Erläuterungen sind verbindlich.

9 492 347,00 — 9 492 347,00
9 492 300,00 — 9 492 300,00

47,00 — 47,00
Vermerke: aus Titel 541 66 47,00
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683 66 291 Zuschüsse an private Unternehmen und wissenschaftli-
che Institute. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

685 66 291 Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe. . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

883 66 291 Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden. . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

Titelgruppe 68
Koordinierung der Maßnahmen für Kinder aus Flüchtlings-
familien und für jugendliche Flüchtlinge

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn

an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck
veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

3 954 731,86 — 3 954 731,86
7 950 000,00 — 7 950 000,00

-3 995 268,14 — -3 995 268,14

422 68 266 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam-
ten, Richterinnen und Richter. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113 990,07 — 113 990,07
200 000,00 — 200 000,00

-86 009,93 — -86 009,93
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 86 009,93

427 68 266 Entgelte für Aushilfen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

547 68 266 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . — — —
— — —

— — —

633 68 266 Zuweisungen an Gemeinden (GV). . . . . . . . . . . . . . . 3 840 338,00 — 3 840 338,00
7 750 000,00 — 7 750 000,00

-3 909 662,00 — -3 909 662,00
Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 972 00 2 955 000,00

an Titel 684 68 403,79
an Kapitel 20 020 Titel 972 00 954 258,21

-3 909 662,00

684 68 266 Zuschüsse an Sonstige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403,79 — 403,79
— — —

403,79 — 403,79
Vermerke: aus Titel 633 68 403,79

Titelgruppe 69
Kostenerstattung für minderjährige unbegleitete Flücht-
linge bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise
gemäß § 89d SGB VIII

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Aus den Mitteln dieser Titelgruppe dürfen auch Ausgaben bis zu einer

Höhe von 500.000 EUR für die Förderung von Personal- und Sachaus-
gaben im Rahmen der Aufnahme unbegleiteter minderjähriger Flücht-
linge bei den Kommunen Dortmund und Bielefeld geleistet werden.

3. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der Globalen Min-
derausgaben im Einzelplan 07 herangezogen werden.

330 552 861,05 — 330 552 861,05
370 400 000,00 — 370 400 000,00

-39 847 138,95 — -39 847 138,95

547 69 266 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . 103 543 991,57 — 103 543 991,57
— — —

103 543 991,57 — 103 543 991,57
Vermerke: aus Titel 633 69 103 543 991,57

632 69 266 Sonstige Zuweisungen an andere Länder. . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —
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633 69 266 Sonstige Zuweisungen der den örtlichen Trägern der Ju-
gendhilfe durch Leistungsgewährungen nach § 89d SGB
VIII entstandenen Kosten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

227 008 869,48 — 227 008 869,48
370 400 000,00 — 370 400 000,00

-143 391 130,52 — -143 391 130,52
Vermerke: an Titel 547 69 103 543 991,57

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 39 847 138,95

Titelgruppe 70
Maßnahmen zur Unterstützung des Aufbaus kommunaler
Präventionsketten (KeKiz)

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet

werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den-
selben Zweck veranschlagt sind. (§ 35 Abs. 2 LHO)

4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 61 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentli-
chungen unentgeltlich abgegeben werden.

5. Einnahmen aus Rückforderungen, auch aus früheren Haushaltsjah-
ren, fließen den Mitteln des jeweiligen Titels zu.

— — —
300 000,00 — 300 000,00

-300 000,00 — -300 000,00

427 70 291 Beschäftigungsentgelte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

526 70 291 Ausgaben für Sachverständige und Untersuchungsvorha-
ben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

531 70 291 Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen . — — —
25 000,00 — 25 000,00

-25 000,00 — -25 000,00
Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 686 72 25 000,00

541 70 291 Qualifizierungsmaßnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

633 70 291 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever-
bände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

685 70 291 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun-
gen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
275 000,00 — 275 000,00

-275 000,00 — -275 000,00
Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 686 72 275 000,00

686 70 291 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . — — —
— — —

— — —

Titelgruppe 83
Maßnahmen für den Kinderschutz

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentli-

chungen unentgeltlich abgegeben werden.
3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet

werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den-
selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

198 880,12 — 198 880,12
200 000,00 — 200 000,00

-1 119,88 — -1 119,88

547 83 266 Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

633 83 266 Zuweisungen an Gemeinden (GV). . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

683 83 266 Zuschüsse an private Unternehmen. . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —
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684 83 266 Zuschüsse an freie Träger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 880,12 — 198 880,12
200 000,00 — 200 000,00

-1 119,88 — -1 119,88
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 1 119,88

Titelgruppe 89
Kinderbetreuung in besonderen Fällen

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe kann bei allen Titeln

der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.
4. Rückflüsse, auch aus früheren Jahren, fließen den Titeln der Titel-

gruppe wieder zu.
5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet

werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den-
selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

14 793 749,22 — 14 793 749,22
30 000 000,00 — 30 000 000,00

-15 206 250,78 — -15 206 250,78

547 89 266 Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

633 89 266 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . 14 317 680,29 — 14 317 680,29
30 000 000,00 — 30 000 000,00

-15 682 319,71 — -15 682 319,71
Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 972 00 7 500 000,00

an Titel 684 89 476 068,93
an Kapitel 20 020 Titel 972 00 7 706 250,78

-15 682 319,71

684 89 266 Zuschüsse an freie Träger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 068,93 — 476 068,93
— — —

476 068,93 — 476 068,93
Vermerke: aus Titel 633 89 476 068,93

Titelgruppe 90
Pauschalen nach § 21 Abs. 1, Abs. 3 und Abs. 4 sowie §
21a des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von
Kindern (KiBiz)

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Titeln der

Titelgruppe wieder zu.
3. Die Erläuterungen zu Nr. 5 sind verbindlich.
4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.

1 851 221 648,19 — 1 851 221 648,19
1 867 915 000,00 — 1 867 915 000,00

-16 693 351,81 — -16 693 351,81

526 90 271 Ausgaben für Sachverständige und Untersuchungsvorha-
ben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

531 90 271 Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen . — — —
— — —

— — —

541 90 271 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . — — —
— — —

— — —

547 90 271 Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . 138 404,18 — 138 404,18
— — —

138 404,18 — 138 404,18
Vermerke: aus Titel 633 90 138 404,18

633 90 271 Zuweisungen an Gemeinden (GV). . . . . . . . . . . . . . . 1 851 083 244,01 — 1 851 083 244,01
1 867 915 000,00 — 1 867 915 000,00

-16 831 755,99 — -16 831 755,99
Vermerke: aus Titel 119 30 16 678 182,89

an Kapitel 07 020 Titel 972 00 16 159 000,00
an Kapitel 07 030 Titel 684 70 3 100 000,00
an Titel 547 90 138 404,18
an Titel 633 91 208 945,85
an Kapitel 20 020 Titel 972 00 13 903 588,85

-16 831 755,99
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Titelgruppe 91
Zuschüsse für die Sprachförderung nach § 21b des
Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern
(KiBiz)

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Titeln der

Titelgruppe wieder zu.
3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.

25 208 945,85 — 25 208 945,85
25 000 000,00 — 25 000 000,00

208 945,85 — 208 945,85

547 91 271 Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

633 91 271 Zuweisungen an Gemeinden (GV). . . . . . . . . . . . . . . 25 208 945,85 — 25 208 945,85
25 000 000,00 — 25 000 000,00

208 945,85 — 208 945,85
Vermerke: aus Titel 633 90 208 945,85

Titelgruppe 92
Zuschüsse für Familienzentren nach § 21 Abs. 5 bis 7 des
Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern
(KiBiz) sowie für die Begleitstruktur der Familienzentren

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Erläuterung zu Nr. 2 ist verbindlich.
3. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Titeln der

Titelgruppe wieder zu.
4. Aus den Mitteln der Titelgruppe können auch Ausgaben für die Begleit-

struktur der Familienzentren, das Zertifizierungsverfahren und das
Qualitätsentwicklungsjahr geleistet werden.

5. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.

33 007 366,92 — 33 007 366,92
34 571 000,00 — 34 571 000,00

-1 563 633,08 — -1 563 633,08

547 92 271 Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . 1 181 866,92 — 1 181 866,92
— — —

1 181 866,92 — 1 181 866,92
Vermerke: aus Titel 633 92 1 181 866,92

633 92 271 Zuweisungen an Gemeinden (GV). . . . . . . . . . . . . . . 31 825 500,00 — 31 825 500,00
34 571 000,00 — 34 571 000,00

-2 745 500,00 — -2 745 500,00
Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 972 00 740 000,00

an Titel 547 92 1 181 866,92
an Kapitel 20 020 Titel 972 00 823 633,08

-2 745 500,00

Titelgruppe 93
Zuschüsse für Mietzahlungen, eingruppige Einrichtungen
und Waldkindergärten nach § 21 Abs. 8 des Gesetzes zur
frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz)

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Titeln der

Titelgruppe wieder zu.
3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.

53 248 762,55 — 53 248 762,55
53 584 400,00 — 53 584 400,00

-335 637,45 — -335 637,45

547 93 271 Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

633 93 271 Zuweisungen an Gemeinden (GV). . . . . . . . . . . . . . . 53 248 762,55 — 53 248 762,55
53 584 400,00 — 53 584 400,00

-335 637,45 — -335 637,45
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 335 637,45
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Titelgruppe 94
Zuschüsse zur Tagespflege nach § 22 des Gesetzes zur
frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz)

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Titeln der

Titelgruppe wieder zu.
3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.

38 591 537,00 — 38 591 537,00
38 785 800,00 — 38 785 800,00

-194 263,00 — -194 263,00

547 94 271 Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . 69,50 — 69,50
— — —

69,50 — 69,50
Vermerke: aus Titel 633 94 69,50

633 94 271 Zuweisungen an Gemeinden (GV). . . . . . . . . . . . . . . 38 591 467,50 — 38 591 467,50
38 785 800,00 — 38 785 800,00

-194 332,50 — -194 332,50
Vermerke: an Titel 547 94 69,50

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 194 263,00

-194 332,50

Titelgruppe 97
Qualifizierung und Weiterentwicklung KiBiz

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe kann bei allen Titeln

der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.
4. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Titeln der

Titelgruppe wieder zu.
5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet

werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den-
selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

3 550 025,71 — 3 550 025,71
6 227 200,00 — 6 227 200,00

-2 677 174,29 — -2 677 174,29

427 97 271 Entgelte für Aushilfen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

526 97 271 Ausgaben für Sachverständige und Untersuchungsvorha-
ben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 689,13 — 10 689,13
— — —

10 689,13 — 10 689,13
Vermerke: aus Titel 633 97 10 689,13

531 97 271 Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen . 38 846,95 — 38 846,95
— — —

38 846,95 — 38 846,95
Vermerke: aus Titel 633 97 38 846,95

541 97 271 Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen. . . . . . . 12 161,91 — 12 161,91
— — —

12 161,91 — 12 161,91
Vermerke: aus Titel 633 97 12 161,91

547 97 271 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . 397 926,90 — 397 926,90
— — —

397 926,90 — 397 926,90
Vermerke: aus Titel 633 97 397 926,90

633 97 271 Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe. . . . 2 079 505,34 — 2 079 505,34
6 227 200,00 — 6 227 200,00

-4 147 694,66 — -4 147 694,66
Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 972 00 2 000 000,00

an Titel 526 97 10 689,13
an Titel 531 97 38 846,95
an Titel 541 97 12 161,91
an Titel 547 97 397 926,90
an Titel 684 97 1 010 895,48
an Kapitel 20 020 Titel 972 00 677 174,29

-4 147 694,66
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684 97 271 Zuschüsse an Sonstige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 010 895,48 — 1 010 895,48
— — —

1 010 895,48 — 1 010 895,48
Vermerke: aus Titel 633 97 1 010 895,48

Titelgruppe 99
Ausbau und Qualifizierung für frühkindliche Bildung

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Rückflüsse, auch aus Mittelbereitstellungen vorangegangener Haus-

haltsjahre, fließen dem jeweiligen Ansatz dieser Titelgruppe wieder zu.
3. Die Ausgaben werden aus den zweckgebundenen Einnahmen bei

Kapitel 20 010 Titel 015 50 gedeckt (§17 Abs. 3 LHO).
4. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Haushaltsansätze auch bereits vor

Eingang der Bundesmittel bei Kapitel 20 010 Titel 015 50 geleistet wer-
den, soweit eine verbindliche Mittelzusage des Bundes vorliegt.

5. Aus den Ansätzen dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann
geleistet werden, wenn bei anderen Haushaltsstellen des Landes-
haushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs.
2 LHO).

50 315 603,00 23 684 397,00 74 000 000,00
74 000 000,00 — 74 000 000,00

-23 684 397,00 23 684 397,00 —

547 99 271 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . — — —
— — —

— — —

633 99 271 Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe. . . . 44 147 885,00 12 752 115,00 56 900 000,00
56 900 000,00 — 56 900 000,00

-12 752 115,00 12 752 115,00 —

684 99 271 Zuschüsse an Sonstige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

883 99 271 Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für
Plätze für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kinder-
tagespflege. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen die zuwendungsfähigen
Ausgaben in diesem Förderbereich mit bis zu 90 v. H. aus Landes- und
Bundesmitteln bezuschusst werden.

6 167 718,00 10 932 282,00 17 100 000,00
17 100 000,00 — 17 100 000,00

-10 932 282,00 10 932 282,00 —

Gesamtausgaben Kapitel 07 040. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 021 429 320,98 64 753 495,14 3 086 182 816,12
3 117 461 200,00 39 171 358,68 3 156 632 558,68

-96 031 879,02 25 582 136,46 -70 449 742,56

Mehrausgaben —
Minderausgaben 70 449 742,56
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe 1 105 451,48
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